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editorial

Konstantin von Laffert
Präsident Zahnärztekammer HH

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

in den letzten Wochen habe ich von Ihnen viele Briefe bekommen, in denen Sie die 
Arbeit der Zahnärztekammer Hamburg während der Coronakrise gelobt haben. Das 
hat mich sehr gefreut.

Nun habe ich mal ein wenig begeistertes Schreiben zum Thema elektronischer Heil-
berufsausweis von einem lieben Kollegen bekommen. Er schreibt darin u. a., dass sich 
nun zeige, dass die Kammer „nur ein Durchsetzungsorgan der Bundesregierung dar-
stellt. Exponentiell wachsender Verwaltungsaufwand, verbunden mit nicht erstatteten 
Kosten, sinnlose Datenerfassung. Dies alles auf Kosten der alleingelassenen Praxisbe-
treiber“. 

Wenn Sie von mir erwarten, dass ich dem widerspreche, muss ich Sie enttäuschen. Schon bei der ungeliebten und 
technisch überholten Telematik-Infrastruktur (TI) blieben nicht nur Kosten an uns hängen. Die Funktionen des ganzen 
Konstruktes sind bisher übersichtlich, sie bestehen bisher nur aus dem Abgleich der Versichertenstammdaten. Dass 
selbst dieser offenbar schon seit längerer Zeit in vielen Praxen gar nicht funktionierte, erstaunt mich wenig. Auch die 
Sicherheit des Systems wird immer wieder in Zweifel gezogen.

Der Umgang der Betreibergesellschaft Gematik mit der Panne der TI in den letzten Wochen war kommunikativ und 
inhaltlich ein Trauerspiel, auf den Kosten der Beseitigung werden wir wohl sitzenbleiben.

Nicht umsonst wehrte sich die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) im vergangenen Jahr nach Kräften vergeblich gegen 
die erzwungene „Machtübernahme“ des Bundes bei der Gematik, die Jens Spahn mit den - seiner Meinung nach - nur 
schleppenden Fortschritten bei der Digitalisierung begründete. 

Nun wird klar, dass Qualität manchmal vor Geschwindigkeit geht.

Und nun auch noch der elektronische Heilberufsausweis. Die Zahnärztekammer Hamburg hat – im Gegensatz zu 
anderen – die Einführung jahrelang zurückhaltend behandelt. Nun ist der Ausweis ab dem 1.1.2021 für die vertrags-
zahnärztliche Praxis unverzichtbar, ansonsten drohen auch hier Honorarabzüge. Insofern ist es unsere Pflicht und 
Verantwortung, Sie darüber seriös zu informieren, um Sie vor negativen Folgen für Ihre Praxis zu bewahren – ob es 
mir nun gefällt oder nicht. 

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir in Zukunft auch einmal sinnvolle Digitalisierung erleben, die nicht nur Kosten 
und Chaos auslöst. Denn unnötige Bürokratie haben wir genug. 

Mit herzlichen kollegialen Grüßen

Konstantin von Laffert 
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Auf einen Blick: Übersicht der FU-Leistungen bei Kindern bis 6 Jahre
Untersuchung BEMA-Nr. mögliche Zusatzleistungen

A Schwangerschaft Beginn bis 
Mitte

01

B Schwangerschaft Mitte bis 
Ende

01

FU 1

FU 1 a 6. - 9. Lebensmonat FU1a FLA (2x pro Kalenderhalbjahr (HJ)) | 
FUPr (1x pro HJ)FU 1 b 10. - 20. Lebensmonat FU1b

FU 1 c 21. - 33. Lebensmonat FU1c

FU 2

ab 34. Lebensmonat FU2 FLA (1x pro HJ bzw. 2x pro HJ wenn 
Kariesrisiko hoch)  ab 46. Lebensmonat FU2

ab 58. Lebensmonat FU2

ab 6 Jahre IP 1 - IP 4, ggfs. IP 5 IP4 (1x pro HJ bzw. 2x pro HJ bei er-
höhtem Kariesrisiko)

Der neue Vorsorgepass „Zahn“ ist da!
Heute können wir Ihnen mit Freude den neuen Vorsorgepass für Kinder bis zu einem Alter von 6 Jah-
ren vorstellen. Großer Dank gilt hier vor allem Prof. Dr. Ulrich Schiffner (UKE), der an der Aktualisierung 
des Vorsorgepasses maßgeblich beteiligt war. 

Ziel dieses Passes ist es, bereits ab der Schwangerschaft 
auf die Zahngesundheit sowohl der Mutter als auch des 
Kindes aufmerksam zu machen. 

Ein Grund für die Überarbeitung des Passes war die seit 
2018 aktualisierte Fluoridierungsempfehlung bei Klein-
kindern. Aktuell wird empfohlen ab dem Durchbruch des 
ersten Milchzahnes bis zum Alter von 2 Jahren zweimal 
täglich mit einer reiskorngroßen Menge 1000 ppm-Zahn-
pasta zu putzen, alternativ kann auch zweimal täglich 
eine erbsengroße Menge einer 500 ppm-Zahnpasta ge-
nutzt werden. Ab dem Alter von 2 Jahren empfiehlt sich 
dann im Anschluss das Putzen mit einer erbsengroßen 
Menge einer 1000 ppm-Zahnpasta zweimal täglich. 

Ein weiterer Grund für die Überarbeitung des Vorsorge-
passes war die Aufnahme bzw. Erweiterung der Gebüh-
renziffern für Kleinkinder in den Leistungskatalog der 
GKV. So können seit dem 01. Juli 2019 bei gesetzlich kran-
kenversicherten Kleinkindern bis zu einem Alter von 33. 
Lebensmonaten nunmehr drei zahnärztliche Früherken-
nungsuntersuchungen FU1 (a-c) durchgeführt werden. 
Ergänzt werden die Früherkennungsuntersuchungen 
durch zwei weitere Gebührenziffern: FUPr für die prak-
tische Anleitung der Betreuungsperson zur Mundhy-

giene, einmal je FU1 abrechenbar, und FLA für die 
Fluoridlackanwendung, bis zu zweimal halbjährlich ab-
rechenbar. Mit Einführung der BEMA-Nr. FLA wird eine 
eigenständige Leistungsnummer für die Fluoridierung 
bei Kindern in der Altersgruppe 6.-72. Lebensmonat ge-
schaffen. Die altbekannte IP4 gilt dann trennscharf erst 
ab dem 6. Lebensjahr. 

Ab dem 34. Lebensmonat schließt sich die FU2 an. Sie 
kann dreimal im Zeitraum zwischen dem 34. und 72. 
Lebensmonat im Abstand von jeweils 12 Monaten abge-
rechnet werden. Eine halbjährliche Kontrolle des Kindes 
beim Zahnarzt wird empfohlen. Die FLA ist hierbei ein-
mal halbjährlich bzw. bei hohem Kariesrisiko nach dmf-t-
Index zweimal halbjährlich abrechenbar.
Bitte entnehmen Sie aus der Tabelle, welche Abrech-
nungspositionen in welchem Alter miteinander kombi-
nierbar sind.

Die Zahnärztekammer Hamburg veranstaltet am 
23.09.2020 einen Kurzvortrag für zahnärztliche Teams 
über den neuen Vorsorgepass und die Abrechnungspo-
sitionen für die Kleinsten. Weitere Informationen sowie 
die Anmeldung finden Sie unter 
https://fortbildung.zahnaerzte-hh.de/kurs/9118-inter/ 
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Einfach unverbindlich informieren oder 
direkt einen Termin vor Ort vereinbaren:
www.mediserv.de oder 06 81 / 4 00 07 97

mediserv Bank GmbH
Am Halberg 6 | 66121 Saarbrücken

Mit der mediserv Bank kombinieren Sie 
Bank und Privatabrechnung optimal und 
können so Ihre Finanzen intelligent gestalten.

Bock auf eine neue 
Bank?

Liquiditätssicherung für Ihre Praxis 

Zugang zu KfW Fördermitteln

Investitionsfinanzierung

100 % Ausfallschutz   

100 % Sofortauszahlung      

Neu: Existenzgründungsberatung  

Der Vorsorgepass „Zahn“ liegt für Hamburger Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte ab dem 1. September 2020 zur 
Abholung bzw. Bestellung (Abhol- bzw. Bestellprozess 
analog zu Bonusheften, Rezept-Formularen etc.) bei der 
KZV Hamburg bereit. 

Des Weiteren wird von Kammer- und KZV-Seite geplant, 
die Vorsorgepässe auch bei Hebammen, Frauen- und 
Kinderärzten sowie weiteren Organisationen und über 
die Medien der breiten Öffentlichkeit vorzustellen und 
bekannt zu machen, um möglichst viele Schwangere zu 
erreichen und der Milchzahnkaries schon ab Schwan-
gerschaft bzw. Neugeborenenalter entgegenzuwirken.

Erfolge auf dem Feld der Öffentlichkeitsarbeit wurden 
bereits Anfang des Jahres über einen Kontakt zum 
Kinderschutzbund erzielt. Unter dem Namen „rundum 
willkommen“ bietet der Kinderschutzbund mehrere Akti-
onen an. So werden zum einen Ordner oder Broschüren 
(„wer-mich-begleitet“-Broschüre) an Schwangere oder 
junge Familien versendet bzw. verteilt, in denen sich 
eine Vielzahl an Informationen zu Hilfsangeboten und 
den Vorsorgeuntersuchungen der Kinderärzte befinden. 
Zum anderen wird ein kostenloser Erinnerungsservice 
per Post oder E-Mail durch ein „Gesundheitsmobil“ auf 
Straßenfesten etc. in ganz Hamburg aktiv beworben. 
Abgelöst wird diese „Enemene Mu - Hey, ich will zur 
U“-Kampagne nun von der „HanseBaby-App“ der Stadt 
Hamburg. Die Kampagnen sollen vor allem auch sozialö-
konomisch schwache Familien erreichen und an besagte 
Vorsorgeuntersuchungen erinnern. In Zusammenarbeit 
mit dem Kinderschutzbund ist es uns gelungen, die 
zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen sowohl 
in der „HanseBaby-App“, den „Enemene-Mu“-Erinne-
rungsservice als auch die Zahnärzteschaft mit 1-2 Seiten 
in der „wer-mich-begleitet“-Broschüre 2021/2022 mit 
aufnehmen zu lassen. 
Mehr Informationen zu den Kampagnen finden Sie auf:
https://www.hamburg.de/hansebaby/
 
https://www.kinderschutzbund-hamburg.de/Down-
loads/DKSB_WerMichBegleitet_Broschuere_2018_05_
Druck.pdf

Bitte händigen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihren 
betreffenden Patientinnen den Vorsorgepass frühzeitig 
aus und machen Sie auf die HanseBaby-App aufmerk-
sam, damit bestehende Vorsorgelücken zukünftig ge-
schlossen werden.

Dr. Pamela Martin, Hamburg
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Kammer-Kurz-Nachrichten

Die Bundeszahnärztekammer hat eine Task Force Bü-
rokratieabbau gegründet. Herr von Laffert hat konkrete 
Vorschläge für Fordeungen an die weiteren Mitglieder 
übermittelt.

Zu Aerosolen wurden auf Vorschlag von Herrn von Laf-
fert die Ausführungen auf der BZÄK-Homepage durch 
die Äußerung des DAHZ ersetzt.

Auf der Internetseite der BZÄK fand sich bei den FAQs 
zu Corona die Aussage, dass Patienten in der Praxis 
einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. In Hamburg 
handelt es sich um keine Vorgabe, sondern eine Empfeh-
lung. Die unterschiedlichen Aussagen führten teilweise 
zu Konflikten in der Praxis. Herr von Laffert hat die BZÄK 
angesprochen, die die Formulierung geändert hat.
Der Arbeitgeberverband Zahntechnik e. V. hat ein er-
gänzendes Gutachten zu zahntechnischen Eigenlaboren 
in zahnärztlichen medizinischen Versorgungszentren 
vorgelegt. Das Gutachten baut auf einem Gutachten 
von 2016 auf und berücksichtigt die zwischenzeitlich 
verabschiedete Approbationsordnung. Die Bundeszahn-
ärztekammer wird ihre damalige Stellungnahme zu dem 
Gutachten aktualisieren.

Die BZÄK wendet sich an die Länderkammern, um das 
Panel für die GOZ-Analyse zu aktualisieren. Die letzte 
Erweiterung des Panels stammt aus den Jahren 2013 
bis 2015, so dass neu niedergelassene Zahnärztinnen 
und Zahnärzte nicht vertreten sind. Das Präsidium ist 
einverstanden, die Praxen anzuschreiben und zu einer 
Beteiligung zu animieren.

Am 25.06.2020 fand eine Videokonferenz der Justitiare 
der (Landes-)Zahnärztekammern mit den Juristen der 
Bundeszahnärztekammer statt. Herr Rechtsanwalt Hen-
nings hat die Kammer Hamburg vertreten.

Das Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB) hat 
seine Voruntersuchung zum Zukunftsbild des Berufs der 
ZFA vorgestellt. Es wird dafür votiert, alle Ausbildungsin-
halte mit gleichem Stellenwert in der Berufsbildbeschrei-
bung der ZFA zu erhalten. Das Konzept der gestreckten 
Abschlussprüfung wird als geeignet angesehen. Die 
Ausbildung soll weiterhin umfassend für alle ZFA sein 
(Monoberuf). Wahlqualifikationen soll es nicht geben.

Herr von Laffert hat die neue Senatorin für Gesund-
heit, Frau Dr. Leonhard, angeschrieben und um einen 
Gesprächstermin gebeten. Frau Dr. Leonhard hat das 
Gesundheitsressort zusätzlich zu ihren bisherigen Res-
sorts Arbeit, Soziales, Familie und Integration inne. Neue 
Staatsrätin für Gesundheit ist Frau Melanie Scholtzhauer.

SPD und Grüne haben den Koalitionsvertag 2020 verab-
schiedet. Von den 20 Seiten sind 10 Seiten dem Thema 
„Gesundes Hamburg“ gewidmet. Das Präsidium hebt po-
sitiv hervor, dass eine Anpassung des Kammergesetzes 
im Hinblick auf renditeorientierte Medizinische Versor-
gungszentren geplant ist.
Die Kammer wurde um Stellungnahme zu einem Antrag 
der CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft 
zu den Auswirkungen von Corona gebeten. Die Kammer 
hat ausgeführt, dass die Praxen durch Corona erheb-
liche Einbußen hinnehmen mussten. Es wurde darauf 
hingewiesen, dass die Zahnarztpraxen schon immer die 
umfangreichen Vorgaben des Robert-Koch-Instituts zur 
Hygiene eingehalten haben, so dass das Infektionsrisiko 
in einer Zahnarztpraxis schon immer gering war. Weiter 
wurde auf die Schwierigkeiten, Schutzausrüstung zu 
kaufen und die exponentiell gestiegenen Hygienekosten 
hingewiesen.

Das Hamburgische Verhältnismäßigkeitsprüfungs-Ge-
setz ist im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungs-
blatt vom 09.06.2020 auf den Seiten 315 bis 319 veröffent-
licht. Dieses Gesetz ist Prüfungsmaßstab bei künftigen 
Änderungen von Satzungen und Ordnungen durch die 
Kammer.

Das Hamburgische Institut für Berufliche Bildung in-
formiert, dass die Richtlinien des Bundesinstitutes für 
Berufsbildung für die Musterprüfungsordnungen für die 
Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprü-
fungen und Fortbildungsprüfungen im Bundesanzeiger 
veröffentlicht wurden.

Am 29.06.2020 hat eine weitere eHBA-Sprechstunde der 
Bundeszahnärztekammer stattgefunden. Es stellte sich 
heraus, dass alle vier Anbieter noch Probleme bei der 
Herausgabe haben.
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Nils Hegenberg
Außendienst

+49 (0) 170 710 84 83   
n.hegenberg@interadent.de

Ich bin gerne für Sie da
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für Hamburg

Ich bin gerne für Sie da

Das Präsidium ist einverstanden, Einladungen zu Be-
zirksgruppen nur noch per Mail zu versenden.

Das Präsidium wurde über die Entwicklung des Online-
Fortbildungsangebots informiert. Am 22.06.2020 fand 
der erste Wissenschaftliche Abend nur online statt. Re-
ferent war Herr PD Dr. Reißmann aus dem UKE. Am Wo-
chenende zuvor haben Herr PD Dr. Ahlers und Herr Prof. 
Jakstat die Kursteilnehmer aus dem Curriculum Funktion 
zu einem kostenlosen Refresher-Kurs online eingeladen. 
Die Resonanz war positiv.

Auf Initiative der Handelskammer wurde ein sogenann-
tes „BonusTicket für Azubis“ entwickelt. Das Bonusticket 
wird für 70 € angeboten. Davon zahlt der Auszubildende 

30 €, der Arbeitgeber 20 € und die Freie und Hansestadt 
Hamburg ebenfalls 20 €. Die Praxen werden über dieses 
neue Angebot informiert.

Die Kammer wurde auf wettbewerbsrechtlich problema-
tische Aussagen von Anbietern von Alignern aufmerk-
sam gemacht. Da es sich um bundesweit tätige Anbie-
ter handelt, wurde die Bundeszahnärztekammer ange-
schrieben, die die Einleitung rechtlicher Schritte prüft.

Die Kammer hatte einen Anbieter von Alignern wegen 
des Angebots unverbindlicher Beratungstermine, des 
Angebots einer Garantie sowie der Angabe von Per-
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WHO – umstrittene Empfehlung 

Wenn es nicht so weitreichende Folgen für Patienten 
und Praxen hierzulande hätte, könnte man fast darüber 
schmunzeln. Die World Health Organisation (WHO) 
veröffentlichte medienwirksam Anfang August die welt-
weit geltende Empfehlung, dass man nicht dringend 
erforderliche Zahnarztbesuche aufschieben solle, bis die 
Übertragungsrate „ausreichend“ gesunken sei. 

Schnell sprangen diverse Medien auf das im Sommer-
loch willkommene Thema auf. 

Eine Empfehlung, die uns in Deutschland im August 
2020 stark verwundert, gibt es doch hierzulande keine 
nennenswerten Fälle von beruflich erworbenen Infekti-
onen des Personals oder von Patienten in Zahnarztpra-
xen. Selbst im chinesischen Wuhan und in Norditalien 
hatte der vielzitierte „Hotspot Zahnarztpraxis“ nichts mit 
der Realität zu tun. 

Hat die WHO nun neue Erkenntnisse, die eine solche 
Empfehlung rechtfertigen? Offenbar nicht. 

Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) reagierte sofort 
und stellte klar, dass eine solche Empfehlung für uns 
nicht zutreffend sei. Selbst der amerikanische Zahnärzte-
verband ADA bemühte die Formulierung „we strongly 
disagree“.

Auch das Bundesgesundheitsministerium (BMG) stimmte 
der BZÄK umgehend zu und mahnte an, die „Empfehlung 
abhängig von den jeweiligen nationalen Gegebenheiten 
zu interpretieren“. 

sonen auf der Homepage, die gar nicht in der Praxis tätig 
sind, abgemahnt. 
Die Kammer hatte die Apothekerkammer Hamburg im 
Hinblick auf die Zurverfügungstellung von Impfstoff für 
Pneumokokken-Impfungen angeschrieben. Die Apothe-
kerkammer antwortet, dass die beiden bekannten Pneu-
mokokken-Impfstoffe derzeit nur sehr eingeschränkt 
lieferbar sind. Bei Wiederverfügbarkeit dürften Apothe-
ken den Impfstoff nur dem Personenkreis zukommen 
lassen, der in den gültigen Impfempfehlungen der STIKO 
benannt ist.

Auf Anfrage ruderte auch der oberste Zahnarzt im WHO 
Headquarter zurück. Das Statement passe nicht zur 
Situation in vielen Ländern Europas - darunter auch 
Deutschland, schrieb er. 
Wer nun auf die Gegendarstellung der WHO wartete,  
wurde enttäuscht. Bei dieser Äußerung handele es sich 
nur um die Äußerung des „Dental Officers“ der WHO- 
nicht aber der ganzen Organisation. Damit steht die um-
strittene Empfehlung der WHO immer noch im Raume. 

Kammerpräsident Konstantin von Laffert sagte, es könne 
nicht sein, dass für 193 Länder mit völlig unterschied-
lichen Verläufen der Pandemie identische Empfehlungen 
ausgesprochen würden. Das entspräche in etwa der 
Vermutung, weltweit könne man Leitungswasser nicht 
trinken, was bekanntlich auf Deutschland nicht zutrifft. 
Von Laffert forderte die sofortige Rücknahme der Emp-
fehlung, um Spätfolgen bei Patienten, die nun verunsi-
chert die Praxen meiden, zu verhindern.

Kammer und KZV haben ein kollegiales Gespräch mit 
einem Mitglied geführt, bei dem eine große Zahl von 
Gutachten beantragt wurde, die überwiegend Probleme 
bei der Behandlung aufzeigten.

Das Präsidium wird über die Gerichts- und Privatgutach-
ten im Jahr 2019 informiert. Insgesamt ist die Zahl von 115 
Fällen im Jahr 2018 auf 110 Fälle gesunken. Die Gerichts-
gutachten sind von 45 auf 49 angestiegen, die Privatgut-
achten sind von 70 auf 61 Gutachten zurückgegangen.
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Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“
Die Bundesregierung hat zur Vermeidung einer durch 
die COVID-9-Pandemie bedingten Krise für die beruf-
liche Zukunft junger Menschen und zur Sicherung von 
Fachkräften das Bundesprogramm „Ausbildungsplätze 
sichern“ aufgelegt.
Damit will die Bundesregierung u. a. ausbildende Zahn-
arztpraxen in der aktuell wirtschaftlich schwierigen Si-
tuation unterstützen und sie dazu motivieren, ihr Ausbil-
dungsplatzangebot aufrechtzuerhalten, um jungen Men-
schen die Fortführung und den erfolgreichen Abschluss 
ihrer Ausbildung zu ermöglichen.
Die Förderung betrifft sowohl die Einstellung von Aus-
bildungsstartern als auch die Übernahme von Auszubil-
denden:

Ausbildungsprämien (Ausbildungsstart: ab 1. August 2020)
Die Ausbildungsprämie fördert KMU, die in erheblichem 
Umfang von der Corona-Krise betroffen sind und den-
noch gleich viele Ausbildungsverträge für das Aus-
bildungsjahr 2020 abschließen, wie im Durchschnitt 
der Jahre 2017 bis 2019. Die Prämie besteht aus einem 
einmaligen Zuschuss in Höhe von 2.000 Euro je Ausbil-
dungsvertrag. 

Alternativ gibt es die Ausbildungsprämie plus für zusätz-
liche Ausbildungsverträge. In diesem Fall beträgt der 
Zuschuss einmalig 3.000 Euro pro zusätzlichem Ausbil-
dungsvertrag.
Beide Zuschüsse werden nach der erfolgreich abge-
schlossenen Probezeit ausgezahlt.

Übernahmeprämie
Bildet Ihr Unternehmen Auszubildende aus einem Be-
trieb weiter aus, der infolge der Corona-Krise insolvent 
ist, können Sie die Übernahmeprämie für sogenannte In-
solvenzlehrlinge beantragen. Der aufnehmende Betrieb 
erhält die Übernahmeprämie als einmaligen Zuschuss in 
Höhe von 3.000 Euro. 

Die Prämie wird nach der erfolgreich abgeschlossenen 
Probezeit ausgezahlt.

Bedingungen für alle Förderungen
Für die Förderung kommen KMU infrage, die wie folgt 
ausbilden:



10

nachrichten

8-2020
HZB 6-2017

11

N
ac

hr
ic

ht
en

Burchardstraße 19 | D - 20095 Hamburg | Tel.: +49 (0) 40 - 767 5883 - 160
Fax: +49 (0) 40 - 767 5883 - 166 | info@aescutax.net | www.aescutax.net

Steuerberatung statt Steuerverwaltung.

Speziell für Zahnärzte!

Achtung Datenschutz!
Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaften erleichtern der Praxis die Abwicklung von Honorarrechnungen 
mit dem Patienten sehr. 

Nach den zugrunde liegenden Be-
dingungen (und den Anforderungen 
der Rechtsprechung) ist der Patient ver-
pflichtet, eine detaillierte Einverständ-
niserklärung zu unterzeichnen, in der er 
nicht nur in die Übermittlung seiner Da-
ten, sondern auch in die Abtretung der 
Forderung durch den ihn behandeln-
den Zahnarzt einwilligt. In der Praxis 
kommt es aus den unterschiedlichsten 
Gründen in seltenen Fällen vor, dass 
die Unterschrift des Patienten auf der 
Einverständniserklärung fehlt. Wird die 
Forderung dann an die Abrechnungs-
gesellschaft abgetreten und kommt 
es in Ermangelung einer Zahlung zu 
einem Rechtsstreit, wird regelmäßig 
aufgrund der fehlenden Unterschrift 
eine unwirksame Abtretung angenom-
men, die Abrechnungsgesellschaft 
führt eine „Rückrechnung“ durch, dass 
bereits erstattete Honorar und etwaige 
Kosten werden dem Zahnarzt „rückbe-
lastet“. Normalerweise hat es damit sein 
Bewenden, der Zahnarzt kann seine 
Forderung noch immer selbst gegen 
den Patienten durchsetzen.

Im Fall einer Hamburger Praxis wollte 
der Patient die Sache aber nicht auf 
sich beruhen lassen. Er schaltete kurzer-
hand den Hamburger Datenschutzbe-
auftragten ein und erklärte, dass seine 
Daten trotz fehlender Einverständnis-
erklärung an eine Abrechnungsge-
sellschaft geleitet worden wären. Die 
Hamburger Datenschutzbehörde leite-
te daraufhin Ermittlungen ein. Es stellt 
sich heraus, dass die sonst immer zu-
verlässige Abrechnungskraft hier aus-
nahmsweise und wirklich aus Versehen 
Daten an die Abrechnungsgesellschaft 
übermittelt hatte. Plötzlich ergehen 
Bußgeldbescheide, und zwar nicht 
nur an die Abrechnungskraft, sondern 
auch an den Zahnarzt. Gemäß § 42a 

BDSG ist nämlich jede „nichtöffentliche 
Stelle“, wozu auch eine Zahnarztpraxis 
gehört, verpflichtet, jede unrechtmä-
ßige Datenübermittlung unverzüglich 
der zuständigen Aufsichtsbehörde so-
wie dem Betroffenen mitzuteilen. Zu-
ständig in Hamburg ist der Hamburger 
Datenschutzbeauftragte. Erhält der 
Zahnarzt also davon Kenntnis, dass Pa-
tientendaten ohne entsprechende Ein-
verständniserklärung an eine Abrech-
nungsgesellschaft übermittelt wurden, 
ist er von sich aus verpflichtet, den 
Hamburger Datenschutzbeauftragten 
hierüber zu informieren. Unterlässt er 
dies, verstößt er gegen seine Verpflich-
tung aus § 42a BDSG, zugleich stellt 
dieser Verstoß eine Ordnungswidrigkeit 
im Sinne von § 43 Abs. 2 Nr. 7 BDSG dar, 
Verstöße können mit einer Geldbuße 
bis zu 300.000 € geahndet werden.

Da der Betroffene Zahnarzt sofort 
kooperierte und den Sachverhalt un-
umwunden einräumte, wurde „nur“ ein 
Bußgeld in Höhe von 500,00 € fest-
gesetzt, zuzüglich Gebühren und Aus-
lagen musste der Zahnarzt 878,50 € 
entrichten. Wie der zuständige Sach-
bearbeiter bei dem Hamburger Daten-
schutzbeauftragten mitteilte, werden 

regelmäßig im Falle fehlender 
Kooperation oder umfangreicher 
Ermittlungen des Datenschutzbe-
auftragten Bußgelder nicht unter 
5.000,00 € festgesetzt, und zwar 
mit Billigung der Rechtsprechung! 
Nicht zuletzt, um diese unliebsame 
„Überraschung“ zu vermeiden, ist 
daher zu empfehlen, unbedingt 
auf eine wirksam unterzeichnete Ein-
verständniserklärung des Patienten zu 
achten.

Dr. Tobias Thein,
Fachanwalt für Medizinrecht

Dr. Tobias Thein

Erfolgsformat: Internationaler 
Kinderzahnmedizin-Kongress
Die jahrelange akribische Vorbereitung eines Kon-
gresses für Kinderzahnmedizin drohte, durch die 
Corona-Pandemie zunichte gemacht zu werden. 
DIe Organisatoren machten kurzerhand aus der 
Präsenzveranstaltung einen Online-Kongress.

Anfang Juli 2020 wurde nach mehrjähriger Vorbereitung 
der internationale Kongress der Europäischen Gesell-
schaft für Kinderzahnheilkunde (European Academy of 
Paediatric Dentistry EAPD) durchgeführt. Gastgeber 
war die Deutsche Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde  
DGKiZ und als Tagungsort war Hamburg vorgesehen. 
Die bis ins Detail fortgeschrittenen Vorbereitungen wur-
den jedoch wie so viele andere Veranstaltungen durch 
den Ausbruch der Covid-19-Pandemie und den weltwei-
ten Lockdown jäh unterbrochen. Nachdem das gesamte 
wissenschaftliche Tagungsprogramm feststand, mehrere 
Hundert Abstracts für Kurzvorträge und Posterpräsen-
tationen eingereicht worden waren, zahlreiche Indus-
triepartner gewonnen worden waren und auch das Rah-
menprogramm feststand, standen die Organisatoren um 
den Tagungspräsidenten Prof. Dr. Ulrich Schiffner (Ham-
burg) vor schweren Entscheidungen. Die Tatsache, dass 
bereits knapp 1000 Kongressanmeldungen eingegangen 
waren, machte die Sache nicht leichter.

Unter möglichen Szenarien, die von der Hoffnung auf 
einen kurzen Verlauf der Pandemie, der die Kongress-
durchführung wie geplant ermöglichen würde, über 
eine Verschiebung der Tagung bis hin zu einer Absa-
ge reichten, entschied sich das Organisationskomitee 
für die Durchführung des Kongresse in Form einer 
Online-Tagung. Dabei sollten über eine bloße Webinar-
Folge hinaus die typischen Elemente eines Präsenz-
Kongresses erhalten bleiben. Mit viel Phantasie und En-

thusiasmus gelang es dem Komitee 
zusammen mit der Kongressagentur 
Interplan, einen zweitägigen virtu-
ellen Kongress mit Hauptvorträgen, 
Parallelprogramm, Moderation und 
Diskussion, wissenschaftlichen Kurz-
vorträgen, Posterdemonstrationen, 
dem für DGKiZ-Tagungen typischen 
Praktikerforum sowie einer Indus-
trieausstellung zu organisieren. Auch 
Preisverleihungen waren integriert.
Da es für diese Art einer großen wis-
senschaftlichen Tagung bisher keine 
Vorbilder gab, die als Orientierung 

- in staatlich anerkannten Ausbildungsberufen,
- in Ausbildungsberufen nach dem Pflegeberufe-, Kran-

kenpflege- und/ oder Altenpflegegesetz oder
- in den praxisintegrierten Ausbildungen im Gesund-

heits- und Sozialwesen, die bundes- und landesrecht-
lich geregelt sind.

Die Antragsformulare stehen auf der Internetseite der 
Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung.

Die Zahnärztekammer Hamburg stellt Ihnen die für den 
Antrag erforderliche „Bescheinigung nach dem Berufs-
bildungsgesetz“ in ihrer Funktion als zuständige Stelle 
aus. 
Sollte Sie eine Bescheinigung benötigen senden Sie bitte 
das vorausgefüllte Formular per Mail an: 
ausbildung@zaek-hh.de .

Weitere Informationen zu den Förderungsmöglichkeiten 
und -Förderungsvoraussetzungen stellt Ihnen die Bun-
desagentur für Arbeit auf ihrer Internetseite zur Verfü-
gung.

Günstiges HVV-Ticket für 
Auszubildende
Das "Bonus-Ticket" für Auszubildende kann jetzt 
beantragt werden.
Auszubildende mit einem Ausbildungsplatz in Hamburg 
können seit dem 1. August 2020 zu deutlichen günstige-
ren Preisen mit den Bussen und Bahnen des Hamburger 
Verkehrsbundes (HVV) fahren. Das neue "BonusTicket" 
kostet die Auszubildenden 30 Euro. Die Stadt Hamburg 
und die Ausbildungspraxen beteiligen sich an dem Ticket 
mit jeweils 20 Euro. Antragsformulare und Berechti-
gungsbescheinigungen sind bei den Servicestellen des 
HVV erhältlich. 
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hätten dienen können, waren zahlreiche Erst-Entschei-
dungen zu fällen und bis zum Schluss herrschte Unge-
wissheit über die Akzeptanz des Formates. Umso größer 
war die Erleichterung und Freude, als am Ende mehr 
als 1300 Teilnehmer für den Kongress registriert waren. 
Das Anmeldeverhalten zeigte dabei, dass die Form eines 
Online-Kongresses durchaus zusätzliche Teilnehmer be-
geistern kann.

Der Kongress wurde aus den 
Räumen der Agentur Interplan 
in Hamburg durchgeführt. Vor 
Ort waren vier Personen, ne-
ben den Verantwortlichen der 
Kongressagentur und dem Ta-
gungsleiter auch Herr Prof. Dr. 
Norbert Krämer aus Gießen. 
Über eine feste Datenleitung 
war die Präsidentin der DGKiZ, 
Frau Prof. Dr. Katrin Bekes, aus 
Wien zugeschaltet. Insgesamt 
war eine Vielzahl technischer 
Probleme zu lösen, von de-
nen die Teilnehmer hoffentlich 
wenig, optimalerweise nichts 
mitbekommen haben.

Im Durchschnitt waren zu den Vorträgen um die 600 Teil-
nehmer eingeloggt, in der Spitze mehr als 800. Attraktiv 
für die registrierten Teilnehmer, die eine Registrierungs-
gebühr zu entrichten hatten, war sicherlich die Möglich-
keit, innerhalb von 2 weiteren Wochen die Beiträge noch 
einmal ansehen zu können, bei Parallel-Sitzungen auch 
erstmalig. Schon während der Veranstaltung wurden 
zahlreiche positive Kommentare und Komplimente an 

die Veranstalter geschickt: „Ich habe alles mit großem 
Interesse und Begeisterung angeschaut und es hat doch 
virtuell super geklappt!“ „Vielen Dank für einen span-
nenden Online-Kongress! Es war mir eine große Freude 
dabei zu sein!“

Aus Hamburg als dem eigentlich vorgesehenen Tagungs-
ort waren mehrere wissenschaftliche Kurzpräsentati-
onen im Programm enthalten, die aus der Arbeitsgruppe 

von Prof. Schiffner eingereicht 
worden waren. Die Beiträge 
hatten aktuelle Daten zur Früh-
kindlichen Karies in Hamburg, 
aber auch zu Mineralisations-
störungen zum Inhalt. Hie-
runter verdient die erstmalige 
systematische Erfassung von 
hypomineralisiertem Schmelz 
an Milchzähnen besondere Be-
achtung. Im kommenden HZB 
werden hierzu weitere Informa-
tionen folgen.

Das Fazit des Kongresses: Die 
Entscheidung zugunsten eines 
virtuellen Kongresses war 

auch in der Rückschau die einzig richtige. Das Format 
funktioniert und besitzt eine gewisse Attraktivität. Auch 
wenn allenthalben die Hoffnung ausgedrückt wurde, 
der nächste Kongress werde wieder in gewohnter Form 
stattfinden, so ist es durchaus vorstellbar, dass virtuelle 
Elemente zukünftig einen Teil von Kongressen darstellen 
werden.

Prof. Ulrich Schiffner, Hamburg

Prof. Schiffner (links) und Prof. Krämer während der 
Moderation des virtuellen Kongresses
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40-jähriges Dienstjubiläum von Frau Angela Rucktäschel

Als 1976 Klaus Schütz Regierender Bürgermeister von 
Berlin war, begann Frau Rucktäschel als gebürtige Ber-
linerin ihre berufliche Tätigkeit mit der Ausbildung zur 
Zahnarzthelferin. Nach dem erfolgreichen Abschluss ih-
rer Ausbildung und ersten beruflichen Erfahrungen in der 
Praxis  startete ab Juli 1980 ihre Karriere als Mitarbeiterin 
bei der KZV Berlin.

Bei der KZV Berlin arbeitete sie 
in den KZV-typischen Aufgaben-
bereichen wie der Prüfung von 
Heil- und Kostenplänen im Be-
reich Zahnersatz, der Prüfung von 
Parodontose- und Kieferbrucha-
brechnungen sowie der Prüfung 
von KCH-Abrechnungen. Die Er-
ledigung des Schriftwechsels mit 
den Krankenkassen und anderen 
Kassenzahnärztlichen Vereinigun-
gen, die Mitarbeit im Arbeitskreis 
Kieferbruch, die Erstellung von Bu-
chungsanweisungen und die EDV-
technische Erfassung aller Abrech-
nungsarten gehörten ebenfalls zu 
ihrem Tätigkeitsfeld. Aufgrund ihrer 
ausgewiesenen Fachkompetenz im 
Bereich Kieferbruch wurde sie auch mit der Schulung 
ihrer Kolleginnen und Kollegen beauftragt.

Frau Rucktäschel erlebte die Wiedervereinigung ihrer 
Heimatstadt und den Fall der Mauer im November 1989 
hautnah mit. Die Berliner Jahre sind geprägt von den 
großen Änderungen im Gesundheitswesen, wie z. B. 

der Einführung der Chipkarte oder der computerge-
steuerten Abrechnung. In diese Zeit fielen auch die 
Einführung der Budgetierung der Behandlungsausgaben 
und die Einführung der Degression. Der Erfahrungs-
schatz von Frau Rucktäschel wurde durch die Einführung 
des Festzuschuss-Modells für die Kostenerstattung bei 
Zahnersatz vom damaligen Bundesgesundheitsminister 

Horst Seehofer im Juli 1997 und de-
ren Abschaffung Ende 1998 von der 
neugewählten Rot-Grünen Koalition 
zusätzlich erweitert.

Im April 2003 erfolgte dann der Um-
zug von der Spree an die Elbe und 
der Beginn ihrer Tätigkeit bei der 
KZV Hamburg. Frau Rucktäschel 
konnte aufgrund ihrer langjährigen 
Berufserfahrung in Berlin sofort in 
den laufenden Geschäftsbetrieb 
im Bereich der rechnerischen Be-
richtigungen eingesetzt werden. 
Sie betreute zudem das Zweitmei-
nungsmodell. Als kompetente An-
sprechpartnerin für den Bereich der 
Festzuschüsse, die im Jahr 2005 in 
Form der befundorientierten Fest-

zuschüsse wiedereingeführt wurden, steht sie bis heute 
stets mit hilfreichen Auskünften zur Verfügung. In den 
Bereichen InfoLine und Gutachten konnte sie aufgrund 
ihrer umfassenden Fachkenntnisse ebenfalls eingesetzt 
werden.

Privat haben Frau Rucktäschel und ihr Mann das Reisen 
mit dem Wohnmobil für sich entdeckt und schätzen ge-
lernt. Mit Freude berichtet sie im Kollegenkreis von den 
ersten Erfahrungen mit der neuen Ferienwohnung auf 
vier Rädern. Es werden bereits Pläne für die verschie-
densten Touren quer durch Europa geschmiedet.

Wir danken Frau Rucktäschel für Ihren vorbildlichen 
Einsatz, Ihre Fachkenntnisse und Ihre Loyalität im In-
teresse der Hamburger Zahnärztinnen und Zahnärzte. 
Insbesondere danken wir jedoch für ihre langjährige 
Treue zur KZV Hamburg. Für die Zukunft wünschen wir 
Frau Rucktäschel weiterhin viel Freude an der Arbeit, viel 
Glück und Gesundheit.

t.beddig@alldent.de  
www.alldent-karriere.de 
089 452 395 - 189

 � Im Gründungsteam durchstarten
 � Als Allrounder, Spezialist oder zahnärztliche Leitung
 � Mit Top Technik und hohen Standards in familiärer Umgebung

Frischer Wind zwischen 

Elbe und Alster

ZAHNÄRZTE IN HAMBURG (m/w/d)  
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Starten Sie jetzt gemeinsam mit uns in die Zukunft! Nutzen Sie die Möglichkeit, 
den digitalen Workflow Booster in Ihrer Praxis zu testen und auch fest zu 
implementieren. Ob Neuanschaffung eines Intraoralscanners oder bereits im Ein-
satz. Wir haben die Lösung!

Jetzt
durch-
starten!

BÖGER‘S WORKFLOW BOOSTER

MEHR INFORMATIONEN UNTER 0800 9006030 | WWW.BOEGER.DE

Veröffentlichungen des Disziplinarausschusses 
der KZV Hamburg

1) Der Disziplinarausschuss der KZV Hamburg hat einem 
abrechnenden Mitglied der KZV Hamburg eine Verwar-
nung erteilt. Die anteiligen Verfahrenskosten wurden 
dem Mitglied auferlegt und die anonymisierte Veröffent-
lichung im Hamburger Zahnärzteblatt angeordnet. 

Die Vertragszahnärztin rechnete gegenüber der KZV 
Hamburg einen Heil- und Kostenplan ab, ohne die 
Leistungen zum Zeitpunkt der Abrechnung erbracht zu 
haben. 

2) Der Disziplinarausschuss der KZV Hamburg hat einem 
abrechnenden Mitglied der KZV  Hamburg eine Verwar-
nung erteilt. Die anteiligen Kosten wurden dem Mitglied 
auferlegt und die anonymisierte Veröffentlichung im 
Hamburger Zahnärzteblatt angeordnet. 

Der Vertragszahnarzt hat durch Vorlage eines inhaltlich 
falschen Heil- und Kostenplans für eine Regelversorgung 
und einer entsprechend falschen Laborrechnung, die der 
tatsächlich durchgeführten gleichartigen prothetischen 
Versorgung nicht entsprach, die Krankenkasse zur Ge-
währung eines zu hohen Festzuschusses für einen Här-
tefallpatienten veranlasst. 

3) Der Disziplinarausschuss der KZV Hamburg hat einem 
abrechnenden Mitglied der KZV  Hamburg die Zahlung 
einer Geldbuße in Höhe von € 3.000,00 sowie die antei-

ligen Kosten des Verfahrens auferlegt. Die anonymisierte 
Veröffentlichung im Hamburger Zahnärzteblatt wurde 
angeordnet. 

Der Vertragszahnarzt reichte einen von der Krankenkas-
se genehmigten Heil- und Kostenplan für die Versorgung 
mit Zahnersatz und einen damit übereinstimmenden 
Eigenlaborbeleg zur Abrechnung bei der KZV Hamburg 
ein und veranlasste die KZV  Hamburg zur Auszahlung 
des Festzuschusses, ohne die prothetische Versorgung 
vollständig erbracht zu haben. Der Vertragszahnarzt ist 
bereits disziplinarrechtlich einschlägig in Erscheinung 
getreten. 

4) Der Disziplinarausschuss der KZV Hamburg hat einem 
abrechnenden Mitglied der KZV  Hamburg die Zahlung 
einer Geldbuße in Höhe von € 5.000,00 sowie die antei-
ligen Kosten des Verfahrens auferlegt. Die anonymisierte 
Veröffentlichung im Hamburger Zahnärzteblatt wurde 
angeordnet. 

Der Vertragszahnarzt reichte einen von der Krankenkas-
se genehmigten Heil- und Kostenplan für die Versorgung 
mit Zahnersatz und einen damit übereinstimmenden 
Eigenlaborbeleg zur Abrechnung bei der KZV Hamburg 
ein und veranlasste die KZV  Hamburg zur Auszahlung 
des Festzuschusses, ohne die prothetische Versorgung 
tatsächlich durchgeführt zu haben.
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Ungültige Ausweise
Nachfolgend aufgeführter Zahnarztausweis wurde wegen Verlust, 

Diebstahl oder Wegzug für ungültig erklärt:

 Nr. Inhaber Datum

31654 Ilse Wolfmüller 20.12.2019

24411 Sahar Hajilou 27.11.2019

10007 Dr. Franziska Frölich 16.12.2019

24118 Dr. Yvonne Theresa Gerz 21.01.2020

M.König,
Steuerberater

H.-G. Fritsche,
Steuerberater

 www.berater-heilberufe.de I Tel.: 040 554 994 0 -

40 Jahre

Kompetenz
für Heilberufe

Steuer+Unternehmensberatung

m
b
BKRUMBHOLZ KÖNIG  &  PARTNER

7. Satzung zur Änderung des Versorgungsstatuts
des Versorgungswerks der Zahnärztekammer Hamburg
Aufgrund von § 6 Abs. 6 des Hamburgischen Kammergesetzes für die Heilberufe (HmbKGH) vom 
14.12.2005 (HmGVBl. S. 495), zuletzt geändert am 17.04.2018 (HmbGVBl. S. 5, 9), hat die Delegiertenver-
sammlung der Zahnärztekammer Hamburg in ihrer Sitzung 4/18 am 26.11.2019 die siebte Satzung zur 
Änderung des Versorgungsstatuts des Versorgungswerks der Zahnärztekammer Hamburg beschlos-
sen, die die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz gem. § 57 HmbKGH am 29.05.2020 ge-
nehmigt hat:

§ 1 Änderung von § 4 Versorgungsstatut

§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Der Versorgungsausschuss besteht aus fünf Mitglie-
dern,
a) die sämtlich dem Versorgungswerk angehören müs-
sen,
b) von denen zwei Mitglieder der Delegiertenversamm-
lung angehören sollen,
c) von denen zum Zeitpunkt der Wahl mindestens ein, 
jedoch nicht mehr als zwei Rentenempfänger sein sollen.

2Die Delegiertenversammlung wählt alle zweieinhalb 
Jahre mindestens zwei Mitglieder für die Dauer von fünf 
Jahren (Amtsperiode). 3Die Wahl ist einzeln und geheim 
vorzunehmen. 4Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, ist in 
der nächstfolgenden Sitzung der Delegiertenversamm-
lung eine Nachwahl für die Dauer der Amtsperiode des 
ausgeschiedenen Mitglieds durchzuführen. 5Die Wieder-
wahl ist zulässig.“

§ 2 Änderung von § 16 Versorgungsstatut

1. In § 16 Abs. 13 S. 1 ist der Begriff „Regelaltersgrenze“ 
durch die Worte „Altersgrenze für die frühestmögliche 
vorgezogene Altersrente gemäß § 15 Abs. 3 i. V. m. § 25 
Abs. 2“ zu ersetzen.

2. In § 16 Abs. 13 S. 1 ist der Begriff „gleicher“ durch den 
Begriff „entsprechender“ zu ersetzen.
3. In § 16 Abs. 13 S. 2 ist der Begriff „Regelaltersgrenze“ 
durch die Worte „Altersgrenze gemäß Satz 1“ zu ersetzen

§ 3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Beginn des Monats in Kraft, der 
der Veröffentlichung im Hamburger Zahnärzteblatt folgt.
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1. Satzung zur Änderung der 
Beitragsordnung der 
Zahnärztekammer Hamburg

Aufgrund von § 6 Abs. 6 des Hamburgischen Kammer-
gesetzes für die Heilberufe vom 14. Dezember 2005 
(HmbGVBl. S. 495), zuletzt geändert am 17. Dezember 
2018 (HmbGVBl. S. 5, 9), hat die Delegiertenversamm-
lung der Zahnärztekammer Hamburg am 26. November 
2019 die folgende 1. Satzung zur Änderung der Beitrags-
ordnung der Zahnärztekammer Hamburg beschlossen: 
  
§ 1 Beitragsordnung der Zahnärztekammer Hamburg
I. 
In der Beitragsordnung der Zahnärztekammer Hamburg 
vom 21.06.2004 wird in § 2 ein neuer Absatz 2 eingefügt: 
(2)Kammermitglieder mit ärztlicher und zahnärztlicher 

Approbation sowie Kammermitglieder, die auch Mit-
glied einer anderen Landeszahnärztekammer sind, 
zahlen einen ermäßigten Beitrag. 

 
II. 
Aus dem bisherigen § 2 wird § 2 Absatz 1. 

§ 2 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der 
auf die Verkündung im Hamburger Zahnärzteblatt folgt.

3. Satzung zur Änderung der 
Satzung der 
Zahnärztekammer Hamburg

Aufgrund von § 6 Abs. 6 des Hamburgischen Kammer-
gesetzes für die Heilberufe vom 14. Dezember 2005 
(HmbGVBl. S. 495), zuletzt geändert am 17. Dezember 
2018 (HmbGVBl. S. 5, 9), hat die Delegiertenversammlung 
der Zahnärztekammer Hamburg am 26. November 2019 
die folgende 3. Satzung zur Änderung der Satzung der 
Zahnärztekammer Hamburg beschlossen:  

§ 1 Satzung der Zahnärztekammer Hamburg
I.
In der Satzung der Zahnärztekammer Hamburg vom 
22.06.2017 wird § 1 Abs. 2 gestrichen.

II.
Die bisherigen Absätze 3 bis 7 werden Absätze 2 bis 6.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der 
auf die Verkündung im Hamburger Zahnärzteblatt folgt.
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Fortbildung Zahnärzte November 2020
Wissenschaftlicher Abend
Extrusion, Kronenverlängerung und Proximal Box Elevation: Tief zerstörte Zähne erfolgreich retten und restaurieren
Dr. Jan Behring, Hamburg 
Ort: Universitätsklinikum Eppendorf,Hörsaal Augenklinik, Martinistraße 52, 20246 Hamburg

Kurs-Nr.: 101 CHIR
Termin: 02.11.2020
Gebühr: keine

Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz nach § 48 StrlSchV mit Erfolgskontrolle
Dr. Christian Buhtz
Ort: New Living Home, Julius-Vosseler-Straße 40, 22527 Hamburg

Kurs-Nr.: 70102 RÖ
Termin: 04.11.2020
Gebühr: € 85,00

Fachzahnärztliche Bisshebung mit Invisalign – eine Machbarkeitsanalyse
Dr. Jörg Schwarze, Köln 
Ort: UKE - Universitätsklinikum Hamburg, Martinistraße 52, 20246 Hamburg

Kurs-Nr.: 1041 KFO
Termin: 06.11.2020
Gebühr: € 70,00

Das Geheimnis erfolgreicher Körpersprache – Die wortlose Kommunikation richtig verstehen und einsetzen
Sabine Nemec, Langenselbold
Ort: Zahnärztliches Fortbildungszentrum im NFI, Möllner Landstraße 31, 22111 Hamburg

Kurs-Nr.: 21195 INTER / Team
Termin: 06.11.2020
Gebühr: € 165,00

Die parodontologische Ultraschallbehandlung – Nur für Zahnärzte, DH, ZMF und ZMP
Dr. Michael Maak, Mare
Ort: Zahnärztliches Fortbildungszentrum im NFI, Möllner Landstraße 31, 22111 Hamburg

Kurs-Nr.: 21196 PARO / Team
Termin: 06.11.2020
Gebühr: € 335,00

CMD Kompakt – Einführung in die Funktionsdiagnostik und –therapie
Dr. Daniel Weber, Marburg 
Ort: Zahnärztliches Fortbildungszentrum im NFI, Möllner Landstraße 31, 22111 Hamburg

Kurs-Nr.: 40545 FU
Termin: 06.11.2020 / 07.11.2020
Gebühr: € 395,00

Dental English – Treating the Patient
Sabine Nemec, Langenselbold
Ort: Zahnärztliches Fortbildungszentrum im NFI, Möllner Landstraße 31, 22111 Hamburg

Kurs-Nr.: 21194 PRAXISF / Team
Termin: 07.11.2020
Gebühr: € 220,00

Notfallmanagement für Zahnärztinnen und Zahnärzte
FltlArzt Markus Schüttler, Hamburg
Ort: Zahnärztliches Fortbildungszentrum im NFI, Möllner Landstraße 31, 22111 Hamburg

Kurs-Nr.: 40544 INTER
Termin: 07.11.2020
Gebühr: € 200,00

Ihre Erfahrung in der Teamführung – Problemmanagement und Regeln aufstellen
Eike Mahlstedt, Wedel
Ort: Zahnärztliches Fortbildungszentrum im NFI, Möllner Landstraße 31, 22111 Hamburg

Kurs-Nr.: 21201 PRAXIS
Termin: 13.11.2020
Gebühr: € 120,00

Update Extraktion, Alveole und zahnärztliche Chirurgie. Ein Grundkurs mit Hands-On zu aktuellen Techniken 
Dr. Jan Behring, Hamburg
Ort: Dr. Behring, Cujé, Küstermann und Willen, Wandsbeker Chaussee 44, 22089 Hamburg

Kurs-Nr.: 50159 CHIR
Termin: 13.11.2020 / 14.11.2020
Gebühr: € 520,00

Yoga – ein Weg zum eigenen Ausgleich und zur entspannten Behandlungssituation
Johanna Kathrin Lemcke, Hamburg
Ort: Zahnärztliches Fortbildungszentrum der ZÄK Hamburg, Weidestraße 122b, 22083 Hamburg

Kurs-Nr.: 40535 INTER
Termin: 14.11.2020
Gebühr: € 205,00

Akupunktur für Zahnärzte – Zum Neueinstieg oder als Auffrischungskurs. Titel_2
Dr. Winfried Wojak, Horn-Bad Meinberg
Ort: Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, Heinrich-Hammer-Institut, Westring 496, 24106 Kiel

Kurs-Nr.: 20-02-051
Termin: 14.11.2020
Gebühr: € 190,00

Gesund im Mund – auch im Alter! Ein Leitfaden für Kooperationen mit Pflegeeinrichtungen
Dr./RO Eric Banthien, Hamburg / Rainer Witt, Hamburg
Ort: Zahnärztliches Fortbildungszentrum der ZÄK Hamburg, Weidestraße 122b, 22083 Hamburg

Kurs-Nr.: 21188 INTER / Team
Termin: 18.11.2020
Gebühr: € 65,00

Die regenerative Therapie der Periimplantitis – Theorie und Hands-on am Phantomkopf
Dr. Önder Solakoglu, Hamburg
Ort: Zahnärztliches Fortbildungszentrum im NFI, Möllner Landstraße 31, 22111 Hamburg

Kurs-Nr.: 40541 PARO
Termin: 20.11.2020 / 21.11.2020
Gebühr: € 450,00

Ernährung, Probiotika und Parodontitis – wo ist der Link? Was sollte der Zahnarzt wissen und tun?
Prof. Dr. Dr. h.c. Holger Jentsch, Leipzig
Ort: Zahnärztliches Fortbildungszentrum im NFI, Möllner Landstraße 31, 22111 Hamburg

Kurs-Nr.: 40543 PARO
Termin: 21.11.2020
Gebühr: € 235,00

Notfälle in der zahnärztlichen Praxis, lebensrettende Sofortmaßnahmen – Teamwork: Zahnarzt und Mitarbeiterin
FltlArzt Markus Schüttler, Hamburg
Ort: Zahnärztliches Fortbildungszentrum im NFI, Möllner Landstraße 31, 22111 Hamburg

Kurs-Nr.: 21189 INTER
Termin: 25.11.2020
Gebühr: € 95,00

Operationskurs Zahnärztliche Chirurgie
PD Dr. Dr. Henning Hanken, Hamburg
Ort: Asklepios Klinik Nord - Heidberg, Tangstedter Landstraße 400, 22417 Hamburg

Kurs-Nr.: 31018B CHIR
Termin: 25.11.2020
Gebühr: € 150,00

Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz nach § 48 StrlSchV mit Erfolgskontrolle
Dr. Jan Bregazzi, Hamburg
Ort: New Living Home, Julius-Vosseler-Straße 40, 22527 Hamburg

Kurs-Nr.: 70100 RÖ
Termin: 25.11.2020
Gebühr: € 85,00

Anmeldungen bitte schriftlich an die Zahnärztekammer Hamburg, Fortbildung, Postfach 76 12 67, 22062 Hamburg, 
Frau Gries, Tel.: 040 - 73 34 05-55 oder Frau Westphal, Tel.: 040 - 73 34 05-38, Fax: 040 - 73 34 05-76 oder per Mail: fortbildung@zaek-hh.de.

Das Fortbildungsprogramm finden Sie auch unter www.zahnaerzte-hh.de, Rubrik „Fortbildung“.
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Fortbildung Praxismitarbeiterinnen Oktober 2020
Fit in Abrechnung bis zur Zwischenprüfung
Sabine Monka-Lammering, Herne
Ort: Norddeutsches Fortbildungsinstitut (NFI), Möllner Landstraße 31, 22111 Hamburg

Kurs-Nr.: 60147-2 AZUBI
Termin: 10.10.2020
Gebühr: € 90,00 (€ 110,00 Umland)

Die Vegane – alternative Prophylaxe. Der besondere Patient und die Herausforderung für die Praxis
Sona Alkozei, Bruchhausen-Vilsen
Ort: Zahnärztliches Fortbildungszentrum der ZÄK Hamburg, Weidestraße 122b, 22083 Hamburg

Kurs-Nr.: 10490-2 PROPHY
Termin: 17.10.2020
Gebühr: € 170,00

AUSGEBUCHT: Medizinprodukteaufbereitung – eine Auffrischung in Theorie und Praxis
Viola Milde, Hamburg
Ort: Norddeutsches Fortbildungsinstitut (NFI), Möllner Landstraße 31, 22111 Hamburg

Kurs-Nr.: 10496-2 HYGIENE
Termin: 23.10.2020
Gebühr: € 120,00

1. Hamburger Prophylaxe Summit
Ort: Hotel Radisson Blu, Marseiller Straße 2, 20355 Hamburg

Kurs-Nr.: Hamburger Prophylaxe Summit
Termin: 24.10.2020
Gebühr: € 299,00

Anmeldungen bitte schriftlich an das Norddeutsche Fortbildungsinstitut für zahnmedizinische Assistenzberufe GmbH,
 Postfach 74 09 25, 22099 Hamburg, Susanne Weinzweig, Tel.: 040 - 73 34 05-41, Fax: 040 - 73 34 05-75, Mail: susanne.weinzweig@zaek-hh.de.

Das Fortbildungsprogramm finden Sie auch unter www.zahnaerzte-hh.de, Rubrik „Fortbildung“.

Fortbildung Zahnärzte November 2020
Grundregeln der Ästhetik und ihre Realisation mit Kompositen
Prof. Dr. Bernd Klaiber, Würzburg
Ort: Zahnärztliches Fortbildungszentrum der ZÄK Hamburg, Weidestraße 122b, 22083 Hamburg

Kurs-Nr.: 40546 KONS
Termin: 27.11.2020 / 28.11.2020
Gebühr: € 520,00

Moderne Parodontologie – von effektiver Vorbehandlung über bedarfsgerechte Chirurgie zur individuellen Nachsorge
Prof. Dr. Nicole Arweiler, Marburg 
Ort: Zahnärztliches Fortbildungszentrum im NFI, Möllner Landstraße 31, 22111 Hamburg

Kurs-Nr.: 20038 PARO
Termin: 28.11.2020
Gebühr: € 175,00

Anmeldungen bitte schriftlich an die Zahnärztekammer Hamburg, Fortbildung, Postfach 76 12 67, 22062 Hamburg, 
Frau Gries, Tel.: 040 - 73 34 05-55 oder Frau Westphal, Tel.: 040 - 73 34 05-38, Fax: 040 - 73 34 05-76 oder per Mail: fortbildung@zaek-hh.de.

Das Fortbildungsprogramm finden Sie auch unter www.zahnaerzte-hh.de, Rubrik „Fortbildung“.
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Kassenzahnärztliche Vereinigung Hamburg
Sprechstunden: 
Die Mitglieder des Vorstandes

- Dr./RO Eric Banthien
- Dr. Gunter Lühmann
- Dipl.-Kfm. Stefan Baus

stehen für persönliche Gespräche im Zahnärztehaus,
Katharinenbrücke 1, 20457 Hamburg, zur Verfügung.

Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin über:

Frau Andrea Gehendges 36 147-176
Frau Susanne Oetzmann-Groß 36 147-173

Postanschrift: 
Kassenzahnärztliche Vereinigung Hamburg, 
Postfach 11 12 13, 20412 Hamburg
E-Mail/Internet: info@kzv-hamburg.de · www.kzv-hamburg.de

Zulassungsausschuss 2020
Für die Anträge an den Zulassungsausschuss sind folgende 

Abgabetermine unbedingt zu beachten:

Sitzungstermine Abgabefrist bis

09.09.2020 12.08.2020

Oktober Keine Sitzung !

04.11.2020 07.10.2020

09.12.2020 11.11.2020

Hinweis zu den Abgabefristen
Die Fristen für die Abgabe der Anträge müssen strikt eingehalten 
werden, da nur fristgerecht gestellte Anträge dem Zulassungsaus-
schuss in seiner nachfolgenden Sitzung vorgelegt werden.
Diese Fristen gelten auch für einen gemäß § 6 Absatz 7 BMV-Z 
einzureichenden schriftlichen Gesellschaftsvertrag der beantragten 
Berufsausübungsgemeinschaft. Der Vertrag ist für den Zulassungs- 
ausschuss vorbereitend durch unsere Juristen zu prüfen und daher 
rechtzeitig vorab bei uns zur Durchsicht einzureichen. Über Unbe-
denklichkeit bzw. notwendige Änderungen des Vertrages werden 
Sie dann schnellstmöglich informiert.

Einreichtermine für Abrechnungen
Der Vorstand der KZV Hamburg hat die Einreichtermine für 2020 

festgelegt. Die Termine sind verbindlich.

Datum Monatsabrechnungen Quartalsabrechnungen

15.09.2020 ZE, PAR, KBR 09/2020

05.10.2020 KCH/KFO III/2020

15.10.2020 ZE, PAR, KBR 10/2020

16.11.2020 ZE, PAR, KBR 11/2020

14.12.2020 ZE, PAR, KBR 12/2020

Zahlungstermine 2020
 Datum  für

20.08.2020 1. AZ für III/2020

25.08.2020 ZE, PAR, KBR 7/2020

21.09.2020 2. AZ für III/2020

24.09.2020 ZE, PAR, KBR 8/2020

20.10.2020 3. AZ für III/2020

26.10.2020 ZE, PAR, KBR 9/2020 und RZ für II/2020

19.11.2020 1. AZ für IV/2020

25.11.2020 ZE, PAR, KBR 10/2020

10.12.2020 2. AZ für IV/2020

28.12.2020 ZE, PAR, KBR 11/2020

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es nicht erlaubt, 
telefonisch Auskünfte über Kontostände oder Zahlungen zu geben.

HafenCity
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persönliches

Jubiläen
Herzlichen Glückwunsch

35 Jahre tätig
war am 1. Juli 2020
Sabine Büscher
ZFA in der Praxis Dr. Beate Holtz, Dr. Jürgen Holtz und Inga Holtz

30 Jahre tätig
war am 1. August 2020
Martina Aßmann
ZFA in der Praxis Dr. Sünke Langhauser-Waldmann und Lars Hansen

war am 1. August 2020
Alexandra Böttger
ZMF in der Praxis Dr. Sünke Langhauser-Waldmann und Lars Hansen

war am 1. August 2020
Rebecca Schönherr
ZFA in der Praxis Dr. Andreas Messmer und Dr. Dieter Preugschat

25 Jahre tätig
ist am 1. August 2020
Janette Schippmann
ZFA in der Praxis Dr. Norbert Zöller

20 Jahre tätig
war am 1. August 2020
Nicole Müller
ZMP in der Praxis Dr. Anne Kathrin Kloth

war am 1. August 2020
Susanne Sewe
ZFA in der Praxis Michael Depkat

war am 14. August 2020
Vicky Steier
ZMP in der Praxis Mette Kongsted Boysen

ist am 1. September 2020
Svenja Carstens
ZFA in der  Praxis Dr. Alfred-Paul von Palubitzki

15 Jahre tätig
war am 1. August 2020
Tanja Waschatz
ZFA in der Praxis Dr. Anke Buck-Ohm und Dr. Klaus Dietrich Ohm

10 Jahre tätig
war am 1. August 2020
Birgit Heinsen
ZFA in der Praxis Dr. Richard Ole Wenzel, Stefan Auksutat, Jörg Eddelbüttel
und Michael Wenzel

war am 1. August 2020
Jenna Pischke
ZFA in der Praxis Dr. Richard Ole Wenzel, Stefan Auksutat, Jörg Eddelbüttel
und Michael Wenzel

Zahnärztekammer und KZV Hamburg gratulieren.

Geburtstage
Herzlichen Glückwunsch zum…

95. Geburtstag
am 13.09. Dr. Günther Zindel

80. Geburtstag

war am 08.07. Dr. Brigitte Baumgärtner

am 21.09. Dr. Marianne Sanmann

70. Geburtstag
am 18.09. Dr. Claus Durlak, Fachzahnarzt für Kieferorthopädie

am 28.09. Dr. Rolf Weber

65. Geburtstag
am 01.09. Dr. Regina Meyer-Nicola

am 02.09. Dr. Dr. Jochem Körholz, 
Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

60. Geburtstag
am 04.09. Dr. Waldemar Mayschak

am 07.09. Hans-Christian Weber

am 10.09. Dr. Kristine Motazedi

am 11.09. Dr. Carsten Schulze

am 19.09. Michael Depkat

am 26.09. Marzena Kalkowska

am 27.09. Violetta Liedke-Karkowski

am 30.09. Wolfgang Garlipp

Zahnärztekammer und KZV Hamburg gratulieren.

Sollten Sie keine Veröffentlichung Ihres runden Geburtstages wünschen, 
bitten wir um Nachricht unter Tel.: 040 - 73 34 05-18 oder per Mail: 

regina.kerpen@zaek-hh.de

Wir nehmen Abschied

 13.06.2020
 Dr. Stefan Güldner
 geboren 10. November 1939

 20.06.2020
 Dr. Albrecht Pielcke
 geboren 27. Juli 1925

 02.07.2020
 Dr. Ulrich Bartscht
 geboren 10. Oktober 1943

 06.07.2020
 Friouzeh Khabbazi
 geboren 10. Juni 1964

 11.07.2020
 Jürgen Salphie
 geboren 7. Februar 1928

 23.07.2020
 Dorothea Reinecken
 geboren 4. Januar 1928

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.
Zahnärztekammer Hamburg und 

Kassenzahnärztliche Vereinigung Hamburg.

Wir nehmen Abschied

 04.06.2020
 Siegrid Kraft
 geboren 26. Oktober 1937
 

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.
Zahnärztekammer Hamburg und 

Kassenzahnärztliche Vereinigung Hamburg.
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COUPON

unter: Chiffre Telefon Adresse E-Mail

Rechnungsadresse (evtl. Telefon): 
 

Der Preis beträgt brutto € 48,-- bis 6 Zeilen à 35 Buchstaben,
darüber hinaus pro Zeile € 8,-- und Chiffregebühr € 8,--.

Bitte veröffentlichen Sie für mich eine  
Kleinanzeige mit folgendem Text:

QR-Code für die 
Erfassung 
der Kleinanzeigen:

Dentalmedizinischer
Abrechnungsdienst

• Zahnmedizinische Abrechnung 
• Praxisorganisation
• Laborverwaltung
• Abrechnungsschulung
• Implementierung von „Solutio“

Birgit Arens
Tel.: 0178/59 69 349
Fax: 040/244 39 23

@: BirgitArensde@yahoo.de

Zahnärztliche Abrechnung
Praxis-QM

• Zahnärztliche Abrechnung
• Eigenlaborabrechnung
• Praxisinterne Abrechnungsschulung
• Einführung eines QM Systems

Sabine Klinke
Praxismanagerin, Dipl. QMB

www.praxis-organisation.com
0151-124 066 96

zahnärztliche
Abrechnung
Kieck

Sie sind Zahnarzt
und brauchen Hilfe
bei Ihrer Abrechnung?
Ich springe für Sie ein und helfe!
Holen Sie sich jetzt ein Angebot.

Telefon 0170 - 328 69 73

alle Abrechnungstätigkeiten
Abrechnungsnotdienst
Praxisorganisation
Eigenlaborverwaltung
diverse PC-Programme

exxi77@aol.com

zahnärztliche
Abrechnung
Kieck

Sie sind Zahnarzt
und brauchen Hilfe
bei Ihrer Abrechnung?
Ich springe für Sie ein und helfe!
Holen Sie sich jetzt ein Angebot.

Telefon 0170 - 328 69 73

alle Abrechnungstätigkeiten
Abrechnungsnotdienst
Praxisorganisation
Eigenlaborverwaltung
diverse PC-Programme

exxi77@aol.com

verlagsnachrichten

Ihr Abrechnungsservice
•	 Wir	übernehmen	Ihre	zahnärztliche	
	 Abrechnung	komplett	oder	in	
	 Teilbereichen

•	 Wir	arbeiten	mit	allen	gängigen		
	 Abrechnungs	software	programmen	
	 inkl.	Charly	/	Solutio

•	 Wir	unterstützen	Sie	bei	der		
	 Strukturierung	Ihrer	Verwaltung

Lassen Sie sich von uns überzeugen!

ZmA&O Carmen Schildt
Tel.	040	609	43	06	70
c.schildt@zmao.de

Praxisabgabe

Planen Sie Ihre Praxisabgabe oder 
Praxiserweiterung?
Möchten Sie Ihre Praxis professionell bewerten 
lassen? Sprechen Sie uns an! 
Pluradent AG&Co KG Hamburg, Weidestraße 
122c, 22083 Hamburg Ihr Partner – mit über 
100 Jahren dentaler Kompetenz.
Ansprechperson: Chris Schöps,
Tel.: (040) 32 90 80 37,
Mail: chris.schoeps@pluradent.de

Planen Sie Ihre Praxis bald abzugeben?
Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. 
Gern vermitteln wir Ihnen den richtigen
Bewerber aus unserer umfangreichen Kartei.
Poulson Dental GmbH, 20097 Hamburg,
Tel.: (040) 66 90 78 70, Herr Marco Bark.

Anzeige
schalten?

anzeigen@
hzb-verlag.de

Schnell schicken an:

Kollege/Kollegin gesucht
Für meine alteingeführte (über 40 Jahre – 
2 Generationen) erfolgreich etablierte Praxis in 
zentraler, alsternaher Lage zwischen Mundsburg 
und Lübecker Straße suche ich einen Nach-
folger/eine Nachfolgerin. Die Praxis verfügt 
über zwei Behandlungsräume, einen Raum für 
Prophylaxe (drei gleiche Behandlungseinheiten) 
und einen Raum für die Instrumenten-Aufberei-
tung. Die Praxis liegt verkehrsgünstig (U-Bahn 
und Bushaltestellen nahe der Praxis; öffentl. 
Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe) und 
kann ab Anfang 2021 übernommen werden. 
Der derzeitige Praxisinhaber ist Eigentümer 
der Wohnung und gestaltet somit auch den 
Mietvertrag. 
Bei Interesse und für weitere Informationen 
melden Sie sich bitte unter:
info@horstmann-praxisberatung.de

Sonstiges
Für Praxis-Gründer – Verkauf aus Praxisaufgabe
Instrumente, (Endo-!!!) u.a. Geräte, Arzt-, 
Bürostühle, rot. Instrumente, Winkelstücke, 
Schränke, Rö, PA-Instr., u.v.m. 
Telefon: 040-64538076, Mobil: 0151 50590283
E-Mail: reuver@gmx.net
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verlagsnachrichten

Zahnärztekammer Hamburg
Sprechstunden und Bürozeiten: 

Der Präsident und der Vizepräsident der 
Zahnärztekammer Hamburg 

stehen für Gespräche telefonisch 
zur Verfügung: 

Konstantin von Laffert, Tel.: 73 34 05-11 
Dr. Thomas Einfeldt, Tel.: 73 34 05-11 

oder Tel.: 227 61 80.  
Bei Bedarf können persönliche 
Gespräche vereinbart werden.

Bürozeiten: Montag bis Donnerstag 
8:00 bis 16:30 Uhr, 

Freitag 8:00 bis 13:00 Uhr

Sprechstunden Versorgungsausschuss:
Der Vorsitzende des Versorgungsaus-

schusses der Zahnärztekammer Hamburg 
Kollege Dr. Pfeffer und sein 

Stellvertreter Kollege Dr. Baumbach 
stehen für Gespräche 

montags bis freitags telefonisch 
(73 34 05-12) zur Verfügung.  

Bei Bedarf können persönliche 
Besprechungen vereinbart werden.

Postanschrift: 
Zahnärztekammer Hamburg, 

Postfach 76 12 67, 22062 Hamburg, 
E-Mail: info@zaek-hh.de

HZB 6-2018
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Mein Service für Sie!

 • Zahnärztliche Abrechnung
 • Laborabrechnung
 • Praxisorganisation
 • Mitarbeiterschulung
 • Notfallmanagement

Andrea Graumann
0178/422 33 10

andrea.graumann@web.de

Das Abrechnungsbüro
der Zukunft

- Sämtliche zahnärztliche Abrechnungs-
tätigkeiten unter Berücksichtigung Ihrer 
betriebswirtschaftlichen Praxisstruktur 

(Statistiken, Budget, Stundensatz)
- tägliche Bearbeitung durch 

Onlinezugang möglich
- Unterstützung bei Verwaltung, 

Organisation und QM

ZmA&O Carmen Schildt
Tel. 040 609 43 06 70

www.zahnärztlicher- 
abrechnungs-service.de

So kaufen Sie Gold richtig

Gold glänzt nicht nur schön, es wird 
auch schon seit langer Zeit als Wert-
aufbewahrung oder Zahlungsmittel 
benutzt. Kein Wunder also, dass viele 
Anleger auf dieses Edelmetall setzen. Es 
gleicht einer Versicherung mit Investiti-
onscharakter: Auch in einer schweren 
Wirtschaftskrise wird es seinen Wert 
nicht verlieren. Ganz anders als Bargeld 
oder Unternehmensanteile. Dennoch 
gilt: Vermeiden Sie die sogenannte 
Klumpenbildung und gehen Sie kein 
Risiko mit einer ausschließlichen Anla-
ge in Gold ein. Streuen Sie Ihr Vermö-
gen in unterschiedlichen Anlageklas-
sen, wie Immobilien, Aktien, Fonds und 
eben auch einen Teil Edelmetalle.

Edelmetall-Legierungen werden 
seit Alters her für die Herstellung von 
Zahnersatz verwendet. Auch die der-
zeitige Verdrängung durch neue Ma-
terialien hat noch nicht dazu geführt, 
das gänzlich auf Edelmetalle verzichtet 
wird. Wer verbrauchte Zahnmaterialien 
aufbewahrt und durch die Scheidung 
in die enthaltenen Feinmetalle verar-
beiten lässt, hat die Gelegenheit, sich 
günstig und bequem die  Edelmetalle 
für die Geldanlage zurück liefern zu 
lassen. Kosten entstehen nur für die 
Dienstleistung der Scheideanstalt – die 
enthaltenen Edelmetalle gehören Ih-
nen bereits. Sie wählen nur die Form 

der Rücklieferung. Der Kauf von Barren 
oder Münzen kann bei der Norddeut-
schen Edelmetall Scheideanstalt auch 
bequem online durchgeführt werden. 
Die Ware kann dann einfach selbst ab-
geholt oder angeliefert werden, wie 
andere Wertsendungen auch.

Als verantwortungsbewusstes Un-
ternehmen produziert die NES ihre 
Feinmetalle in geschlossenen Kreisläu-
fen, mit menschenwürdigen Arbeits-
verhältnissen, ohne Entstehung von 
entsorgungspflichtigen Abfällen.

Beauftragen Sie unbedingt eine 
Scheideanstalt mit eigener Affination 
mit der Umwandlung in Investment-
Barren, sonst geht dieser Vorteil verlo-
ren. Viele Firmen, die auch in Deutsch-
land als Barrenhersteller auftreten, 
erzeugen jedoch nicht selbst (Degus-
sa, ESG, ProAurum, u.a.). Sie bedienen 
sich der Expertise echter Gold- und 
Silber-Scheideanstalten, die dann die 
Handelsfähigkeit und Spezifikation ge-
prägter Goldbarren garantieren und 
lediglich das jeweilige Händlerlogo auf 
die Barren prägen. Es sind letztlich Zwi-
schenhändler. Die Norddeutsche Edel-
metall Scheideanstalt gehört jedoch 
zur kleinen Zahl echter Scheidean-
stalten Deutschlands, die Feinmetalle 
im eigenen Edelmetallwerk herstellen 

und auch als Feinmetallbarren formen, 
prägen und handeln.

Zur NES GROUP 
gehören die 
Gold- und Silber-
Scheideanstalt in 
Norderstedt bei 
Hamburg und das 
Handelshaus für 
umsatzsteuerfreie 
Anlagemetalle, die 
Aurum Edelme-
talle. Neu ist der 
Verwaltungssitz am Neuen Wall 17-19, 
in der Hamburger Innenstadt.

Gern empfehlen wir uns auch für 
Kleinmengen, denn Edelmetalle sind 
und bleiben nun einmal selten und 
teuer. Auch Ihre Patienten werden eine 
korrekte Analyse von verbrauchten Le-
gierungen direkt im Ertrag bemerken. 
Im Gegensatz zu Goldankäufern wer-
den neben dem Gold auch die anderen 
werthaltigen Bestandteile vergütet – 
dies ist nur möglich, wenn korrekte 
Analysen pro Einzelauftrag durchge-
führt werden.  Fordern Sie dafür einfach 
unsere kostenlosen Umschläge für Ihre 
Praxis an.

Presseinformation
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Kieck

Sie sind Zahnarzt
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Liquidität in der Zahnarztpraxis – 
Umfassendes Angebot der mediserv Bank
In turbulenten Zeiten sehen sich viele Zahnarztpraxen mit neuen Themen konfrontiert. Eines davon ist 
die Liquidität der Praxis. Weniger Patienten, weniger (hochwertige) Wunschbehandlungen, weniger 
Vorsorge- und Zahnreinigungstermine und eine verschlechterte Zahlungsmoral der Patienten bedeu-
ten weniger Honorar. Deutlich weniger Honorar. Bei der Kassen- und der Privatabrechnung. Die medi-
serv Bank GmbH steht dabei als zuverlässiger Partner bereit.

Liquidität ist die Fähigkeit, beste-
henden Zahlungsverpflichtungen 
nachzukommen: Miete, Versiche-
rungen, Gehälter, Kreditbedienung u. 
v. m.  – Ein Faktor, über den viele Pra-
xen bislang nicht nachdenken muss-
ten. Fehlende Einnahmen und eine 
schwierige Personalsituation auch 
aufgrund von vorrübergehenden 
Praxisschließungen ändern dies nun. 

Die Dienstleistungen der mediserv 
Bank können bei der Verbesserung 
der Situation unterstützen. Patienten 
werden zum Beispiel großzügige Re-
gelungen bei Ratenzahlungen an-
geboten. Dabei erhält der Zahnarzt 
durch die 100 % Sofortauszahlung 

seiner Abrechnung sofort liquide 
Mittel.

Vor allem aber kann mediserv als 
Bank umfangreiche Finanzdienstlei-
stungen anbieten. Lang- und kurz-
fristige Kreditmöglichkeiten stehen 
zu attraktiven Konditionen zur Ver-
fügung: Günstige Dispokredite, un-
bürokratische Kreditlinien oder die 
Vorfinanzierung der KZV-Zahlungen. 
Zusätzlich können Sie über uns auch 
KfW-Kredite beantragen. Denn wir 

sind mehr als ein Abrechnungs-
dienstleiter. Wir sind eine Bank. 
Sprechen sie uns an, wir beraten Sie 
gerne zu den Möglichkeiten.

Weitere Informationen über das 
umfassende Angebot der mediserv 
Bank sowie alle Kontaktdaten finden 
Sie auf der Internetseite www.medi-
serv.de.

Beratung: mediserv Bank GmbH,  
Am Halberg 6, 66121 

Firmenveröffentlichung
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Die neue Welt der flexiblen Prothetik
Die fortschreitende Entwicklung im Bereich der Kunststoffe macht auch vor der Zahntechnik nicht halt. 
Das neue Puro.Flexx®-Material ist ein gutes Beispiel, was mit Hochleistungs-Kunststoffen in der prothe-
tischen Versorgung jetzt möglich ist.

Dank der hohen Elastizität und 
Bruchstabilität können Puro.Flexx®- 
Provisorien wesentlich dünner und 
graziler gestaltet werden als her-
kömmliche herausnehmbare Interim-
sprothesen. Puro.Flexx®-Prothesen 
sind nahezu unzerbrechlich.

Das geringe Gewicht und die un-
sichtbaren Halteelemente sorgen 
darüber hinaus für einen außerge-
wöhnlich hohen Tragekomfort. Be-
sonders beeindruckend ist die Äs-
thetik. Aufgrund der vorteilhaften 
Eigenschaften kann bei Puro.Flexx® 
auf störende Metallklammern zur 
Befestigung verzichtet werden. Zu-
dem bewirkt die Transluzenz des 
Materials, dass die natürliche Zahn-
fleischfarbe durchscheint. Das Er-
gebnis ist ein farbharmonisches Bild 
der prothetischen Versorgung.

Der wohl größte Vorteil ist die Mög-
lichkeit, auch weitspännige Freiend-
versorgungen realisieren zu können, 
bis hin zu Totalprothesen; ganz ohne 
Spannungen im Material.

Puro.Flexx® bringt Flexibilität
Das neue Material verbindet sich zu 
100% mit PMMA-Kunststoff. Es kann 
als provisorisches und permanentes 

Material eingesetzt 
werden, und unsere 
Puro.Flexx®-Prothesen 
können hart und weich 
unterfüttert und erwei-
tert werden. 

Es bietet hervorra-
gende Material- und 
Trageeigenschaften 

– bei sehr ansprechender Ästhetik. 
Durch ihre flexiblen Eigenschaften 
empfinden Patienten die innovative 
Puro.Flexx®-Prothese als angenehm 
zu tragen. 

Prothesen mit 
P u r o . F l e x x ® 
sind auch für 
eine vorüber-
gehende Ver-
sorgung auf 
älteren Primär-
teleskopen ge-
eignet und  kommen ohne Sekun-
därteil aus.

Vorteile für Patienten
Puro.Flexx®-Teilprothesen verzichten 
auf unschöne, störende Metallklam-
mern und besitzen eine brillante 
Transluzenz. Dadurch scheint die 
natürliche Zahnfleischfarbe durch 
und lässt die Prothese im Mund 
„verschwinden“.

Unvergleichlicher Tragekomfort 
durch leichtes Gewicht, dünne Ver-
arbeitung und hohe Flexibilität.

Dabei bietet die hohe Elastizität 
eine hervorragende Bruchsicherheit. 
Selbst wenn der Patient seine Puro.

Flexx®-Prothese bei der Reinigung 
fallen lässt, kann nichts passieren!

Das Material ist zudem biokompati-
bel und gilt daher als ideale Alterna-
tive für Kunststoffallergiker.

Puro.Flexx® gibt es exklusiv bei  
RAINER DENTAL
Die Arbeit ist in nur 7 Tagen mit 
brillanter, glatter Politur sowie Pfle-
gehinweis für Patienten bei Ihnen in 
der Praxis.

Alle Infos: RAINER DENTAL e.K., Re-
gensburger Str. 24, 84048 Mainburg, 
Tel. 08751 77868-0, Fax 08751 77868-
50, E-Mail: info@puroflexx.de, www.
rainerdental.de

Firmenveröffetnlichung



Mittwoch, 30. September 2020 

(Beginn 16 Uhr) 

 
Praxisabgabeseminar 
 
 
 
 
Referenten: 

Jan Oliver Jochum, Kassenzahnärztliche 

Vereinigung Hamburg K.d.ö.R. 

Dr. Felix Heimann, Rechtsanwälte M&P 

Dr. Matzen & Partner mbB 

Thorsten C. Werner, Haspa Kompetenz-Center 

Heilberufe 

Franco Tafuro, Tafuro & Team 

Lars Richtsen, Dickhaut, Jürgensen & Partner 

Edgar Denecke, Pluradent AG & Co KG 

Alexander Schmitt, diwium - Dienstleistungen für 

Wirtschaft und Medizin 

Donnerstag, 01. Oktober 2020 

(Beginn 16 Uhr) 

 
Existenzgründungsseminar 
 
 
 
 
Referenten: 

Jan Oliver Jochum, Kassenzahnärztliche 

Vereinigung Hamburg K.d.ö.R. 

Eva-Christina Eggert und Ellen Kock, Haspa 

Kompetenz-Center Heilberufe 

Dr. Felix Heimann, Rechtsanwälte M&P 

Dr. Matzen & Partner mbB 

Franco Tafuro, Tafuro & Team 

Lars Richtsen, Dickhaut, Jürgensen & Partner 

Alexander Schmitt, diwium - Dienstleistungen für 

Wirtschaft und Medizin 

Die Existenzgründung und die Praxisabgabe sind gravierende Entscheidungen im Leben eines 

Zahnarztes, die wir gerne mit unserem Knowhow begleiten.  Profitieren auch Sie von unserem 

großen Expertennetzwerk in der Metropolregion Hamburg und besuchen Sie unsere Seminare: 

Weitere Seminare und Webinare von uns und unseren Netzwerkpartnern 

sowie die Möglichkeit zur Anmeldungen und weitere Informationen zu den 

Seminaren finden Sie im Internet unter www.heilberufe.haspa.de 
 
Übrigens:  

Auf haspa-unternehmernetzwerk.de/heilberufe-spezial veröffentlichen wir 

regelmäßig Wissenswertes für Heilberufler.  Reinschauen lohnt sich. 

Fortbildungspunkte: 5 
Bewertung gemäß Empfehlung 
BZÄK/DGZMK wurden beantragt 

Fortbildungspunkte: 4 
Bewertung gemäß Empfehlung 
BZÄK/DGZMK wurden beantragt 


